
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1968/2/21 6Ob52/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.1968

Norm

AO §8 Abs4

Rechtssatz

Aus dem Gesetze gebührende Unterhaltsansprüche werden durch das Ausgleichsverfahren nicht berührt. Der

Unterhaltsp4ichtige muß für die Erfüllung der ihm gesetzlich obliegenden Unterhaltsp4icht in jeder ihm möglichen,

gesetzlich erlaubten Form sorgen (vgl SZ 17/85, SZ 23/117).
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